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Hauptamt Tanja Mönikheim Vorlagen-Nr. 20/006/2024 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

26.02.2024 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 7   Bürgermeisterwahl am 7. Juli 2024 - Gemeindewahlausschuss, 

Stellenausschreibung, Kandidatenvorstellung 

 

Ausgangssituation: 

a) Wahl zum Gemeindewahlausschuss 

Nach § 11 Kommunalwahlgesetz muss für die Bürgermeisterwahl am 7. Juli 2024 ein 

Gemeindewahlausschuss gebildet werden. Diesem obliegt die Leitung der Wahl und die 

Feststellung des Wahlergebnisses.  

 

Ist der Bürgermeister Wahlbewerber, wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des 

Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und 

Gemeindebediensteten (§ 11 Abs. 2 Satz 3 KomWG). 

 

Es wird vorgeschlagen, den Ausschuss mit dem Vorsitzenden und 4 Beisitzern zu 

besetzen. Ebenso soll eine gleiche Anzahl an Stellvertretern gewählt werden.  

 

Der Vorsitzender und sein Stellvertreter sowie die 3 Beisitzer und deren Stellvertreter 

wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. Jede 

Fraktion soll je eine Person für einen Beisitzer sowie dessen Stellvertreter vorschlagen. 

 

Bei einer evtl. erforderlichen Stichwahl würde der Gemeindewahlausschuss fortbestehen. 

 

b) Stellenausschreibung 

Der Gemeinderat entscheidet über die erforderlichen Bewerbungsunterlagen und  

darüber ob der Hinweis, dass sich der Amtsinhaber wieder bewirbt in der 

Stellenausschreibung erscheinen soll sowie über das Ende der Einreichungsfrist. 

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz beginnt die Einreichungsfrist am Tag nach der 

Stellenausschreibung. Das Ende der Einreichungsfrist darf vom Gemeinderat frühestens 

auf den 27. Tag vor dem Wahltag festgesetzt werden. 

 

Die Stellenausschreibung ist gemäß § 47 Abs. 2 GemO spätestens zwei Monate vor dem 

Wahltag öffentlich auszuschreiben. Spätmöglichster Termin wäre Montag, 06.05.2024. 

 

Der früheste Termin für das Ende der Einreichungsfrist fällt auf Montag, 10.06.2024 (27. 

Tag vor der Wahl). Spätestens am 16. Tag vor der Wahl (Freitag, 21.06.2024) hat der 

Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerbungen zu entscheiden. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die Stellenausschreibung am Freitag, 19.04.2024 zu 

veröffentlichen und das Ende der Einreichungsfrist auf den 10.06.2024 festzulegen. 

 

Der Vorschlag für die Stellenausschreibung seitens der Verwaltung ist in der Anlage 1 

beigefügt. Die Stellenausschreibung beinhaltet alle gesetzlichen Regelungen. Sie wird in 

der Schwäbischen Zeitung und im Staatsanzeiger veröffentlicht. 

 

Es ist zu entscheiden ob der Zusatz, dass sich der aktuelle Amtsinhaber wieder bewirbt, 

in die Stellenanzeige aufgenommen wird. 
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c) Kandidatenvorstellung 

Gemäß § 47 Abs. 2 GemO kann die Gemeinde den Bewerbern, deren Bewerbungen 

zugelassen worden sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen 

Versammlung vorzustellen. 

 

Der Gemeinderat entscheidet ob es eine Kandidatenvorstellung geben soll. Die 

Verwaltung schlägt vor, dass der Gemeinderat auch über die Redezeit beschließt. 

Denkbar wäre eine Redezeit von 20 Minuten sowie über eine Fragen gestellt werden 

können. 

 

 

 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, 4 Beisitzern und einer 

gleichen Anzahl an Stellvertretern. 

 

2. Der Gemeinderat wählt den Vorsitzenden, die 4 Beisitzer sowie deren Stellvertreter 

gemäß der Anlage 2 in den Gemeindewahlausschuss. 

 

3. Der Gemeinderat entscheidet, ob der Zusatz, dass sich der aktuelle Stelleninhaber 

wieder bewirbt, mit in die Stellenausschreibung aufgenommen werden soll. 

 

4. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Stellenausschreibung. 

 

5. Der Gemeinderat beschließt, dass eine Kandidatenvorstellung durchgeführt wird, legt die 

Redezeit der Kandidaten fest, entscheidet, ob Fragen zugelassen werden und ggf. die 

Dauer der Fragestellung. 

  

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Entwurf Stellenausschreibung 

Anlage 2: Vorschlagsliste Gemeindewahlausschuss (wird als TV nachgereicht) 

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 16.02.2024 
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